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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 332/2017 
      
 

Stuttgart, 26.04.2017 

Investitionszuschuss für das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten 
durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastr. 118, 70190 
Stuttgart - Interimsquartier in der Blumenstr. 36 während des Neubaus 
in der Olgastr. 93a, 70182 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

22.05.2017 
29.05.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
 
1. Das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum 

Stuttgart, Werastr. 118, 70190 Stuttgart erhält für das Interimsquartier in der Blumen-
str. 36 (Maßnahme: Olgastr. 93a) einen Investitionszuschuss in Höhe von 75% der an-
rechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt 135.000,00 Euro. 
 

2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-
bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 

 
3. In Abweichung zu den Fördergrundsätzen beträgt die Abrechnungsfrist 24 Monate 

statt der 12 Monate. 
 

4. Abweichend von den Fördergrundsätzen läuft die Zweckbindung für das Interimsquar-
tier statt 25 Jahre nur über dessen Betriebsdauer. 

 
5. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-

stellung festzusetzen. 
 

6. Der Aufwand für das Interimsquartier wird aus Mitteln des Ergebnishaushaltes ge-
deckt, Auftrag 51F01023, Sachkonto 43180000, laufendes Budget Förderung freier 
Träger. 
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Kurzfassung der Begründung

Der Kindergarten „Haus Martinus“ aus der Olgastr. 93a wird während des Gebäudeab-
risses und Neubaus durch einen Investor zeitlich befristet in der Blumenstr. 36 unterge-
bracht. Die Räumlichkeiten wurden bisher als Büro genutzt und müssen entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben zum Kindergarten ertüchtigt werden. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die Maßnahme wurde im Haushalt 2016/2017 (GRDrs 658/2016) Finanzmittel in 
Höhe von 135.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

180.000,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  135.000,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 332/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


